Gesetz zur Änderung der Verfassung
§ 1 – Zweck
Das Gesetz ändert die Verfassung der Republik Bergen.
§ 2 – Aufhebung obsoleter Artikel
Artikel 43 wird als nicht mehr anwendbare Übergangsbestimmung gestrichen.
§ 3 – Verbesserung der auswärtigen Sicherheit
In Artikel 14, Absatz 1 wird ein Satz 3 eingefügt: „Der Staatspräsident kann einen Einsatz der Bergenwehr im Ausland anordnen, wenn Interessen der Republik Bergen gefährdet sind, solange dem nicht eine Mehrheit der Mitglieder des Senats, der Staatskanzler oder die Staatsregierung widerspricht.“
§ 4 – Verbesserung des Schutzes der Bevölkerung im Katastrophenfall
In Artikel 14, Absatz 3 wird ein Satz 2 eingefügt: „Ferner kann der Staatspräsident einen Einsatz zur Unterstützung von Rettungskräften oder zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, wenn die Sicherheitsbehörden dazu nicht mehr in der Lage sind, anordnen, sofern dem nicht eine Mehrheit der Mitglieder des Senats widerspricht.“
§ 5 – Kompetenzen des Staatspräsidenten
(1) In Artikel 23, Absatz 1
1. Alternative h wird der Halbsatz „[,] wenn die Regierung nichts anderes bestimmt“ gestrichen. Stattdessen wird eingefügt: „Ihm kann dabei von Seiten der Regierung ein Außenminister zur Seite gestellt werden, über seine Aufgaben bestimmt der Staatspräsident im Benehmen mit dem Staatskanzler.“
2. Alternative k wird ersetzt durch: „führt den Oberbefehl über die Streitkräfte. Beraten wird er dabei durch den Verteidigungsminister. Einem Kampfeinsatz muss der Staatskanzler zustimmen.
3. Alternative n, Satz 2 wird ersetzt durch: „Für Beamte, deren Ernennung nicht in der Verfassung oder den Gesetzen ausdrücklich ihm vorbehalten ist, kann er dieses Recht an die jeweiligen Behördenleiter delegieren.“
4. wird eine Alternative q eingefügt: „bestimmt über die Organisation des Staatspräsidialamtes und ernennt die Beamten und Mitarbeiter.“
§ 6 – Senat
(1) In Artikel 24, Absatz 2, Satz 4 wird das Wort „Wahl“ durch das Wort „Ernennung“ ersetzt.
(2) In Artikel 24 wird ergänzt: „Wenn nach dem dritten Wahlgang kein Staatskanzler gewählt wurde, liegt es im persönlichen Ermessen des Staatspräsidenten, den Senat aufzulösen.“
§ 7 – Konkretisierung der Mehrheiten
Es wird ein Artikel 24, Absatz 6 eingefügt: „Die Mehrheiten im Senat ergeben sich, soweit nicht ausdrücklich anders bestimmt, aus der Zahl der abgegebenen, gültigen Stimmen.“
§ 8 – Inkrafttreten
Das Gesetz tritt mit Verkündigung in Kraft, es ist ein Änderungsgesetz.  
